
28 Projekte & Positionen

RATGEBER STEUERRECHT?
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Aus Mitgliedschaft, wird der, unmitteLbaren,noch aus .

Gesellschaftsanteil ein(;!r analogen Anwendung j,
Von.,diesem zukünftig sicn von § 7 Nr. 9 ErbStG. Letzt-

no'chverschärfenden und n~il-. endlich sei. eine Umwandlung
weise aucfi von der Politikge.. eines V~reins zivilrechtlich

wollten Ur;nstrukturierungs'- anders zu behandeln als eine

auch im BereichvonVereinen

Ho(d~T],9.strukturengeschaf-
fen werden. Darüber hinaus

kann durch diese Vorgehens-
weise eine umsatisteuerliche
Organschaft begründet und
damit die Umsatzsteuer aus

gegenseitigen Leistungsbe-
ziehungen, z. B. Personalge-
stellung, eingespart werden.
Dagegenist eine umsatzsteu-
erliche Organschaftaufgrund
der gesetzlichen Vorgaben
des Umsatzsteuergesetzes
zwischen zweiVereinennicht
möglich.

Eine weitere Gestaltungs-
möglichkeit durch das BFH-
Urteil besteht für Vereine

darin, dass im Gegensatz zur
MitgliedschaftGesellschafts-
anteileveräußerbar sind. Dies

erleichtert die Schaffungvon
Holdingstrukturenbzw.regio-
nalen Verbünden,da der um-
gewandelte Vereinvon einer
anderen steuerbegünstigten
Körperschaft durch den ent-
geltlichen Erwerbder Gesell-
schaftsanteile übernommen
werden kann. ...
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